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Allgemeine

Schweizerische Militärzeitung.
Organ der schweizerischen Armee.

XXXIX. Jahrgang. Der Schweizerischen Militärzeitschrift LIX. Jahrgang.

Nr. 2%. Basel, 3. Juni. 1893.
Erscheint wöchentlich. Preis per Semester franko durch die Schweiz Fr. 4. Bestellungen direkt an „Benno Schwabe,

Verlagsbuchhandlung In Basel". Im Auslände nehmen alle Postbureaux und Buchhandlungen Bestellungen an.
Verantwortlicher Redaktor : Oberst von Elgger.

Inhalt! Militärischer Bericht aus dem deutschen Reiche. — Ansichten Über Platz- und Wachtdienst.
(Verhalten bei Unruhen und Aufruhr.) (Fortsetzung.) — Gr. Kichert: Canevas étymologique du vocabulaire allemand.
Eidgenossenschaft : Ablehnung der Tausend-Mann-Bataillone. Militär-Etat des V. Divisionskreises pro 1893.
Schweizerischer Rennverein : Programm für das Pferde-Rennen in Basel. Zürich: Eine Abschiedsfeier zu Ehren
des Herrn Oberst Heinrich Graf. — Ausland: Deutschland: Markverzehrende Ausgaben. Eine übel angebrachte
Neckerei mit einem Wachtposten. Österreich: Grössere Manöver, f Feldzengmeister Gottfried Graf Auersperg.
t FML. Carl v. Blazekovic. Frankreich: Die Generalität. — Sprechsaal: Über die Militär-Tricothemden.

Militärischer Bericht
ans dem deutschen Reiche.

Berlin, den 22. Mai 1893.

Die Ablehnung der Militärvorlage
durch die Majorität des Reichstages

und die Auflösung des letztern sind
bekannte Thatsachen, auf die ich nicht näher

einzugehen brauche. Die Regierung beging den

Fehler, mit dem Benningsen'schen Angebot nicht
vorlieb zu nehmen und täuschte sich in den

Chancen für die Annahme des Huene'schen

Antrages. Auch der letztere fand keine genügende

Unterstützung und so sah sich die Regierung
durch ihr eigenes Terschulden, eine so enorme

Mehrbelastung, wie die derzeitige, auf einmal
durchsetzen zu wollen, in die Lage versetzt, den

Reichstag aufzulösen und damit den Keim zu
einer tiefgehenden Spaltung zwischen ihr und
der Majorität des Landes zu legen. Die
Auffassung, dass die Existenz des Reiches auf dem

Spiel steht, wenn die Militär-Vorlage nicht
durchgeht, welcher der Kaiser kürzlich in Görlitz
Ausdruck verlieh, wird von der Mehrheit der

Bevölkerung bis jetzt nicht geteilt und es wird
des schärfsten Funktonierens des gesamten
Regierungsapparates bedürfen, um (eine .Majorität
für die neue Vorlage, den Huene"sQhen Antrag,
im neuen Reichstage zu gewinnen. Ein scharfer
zersetzender, politischer Hader ist entfacht und
die deutschen innerpolitischen Zustände sind recht
unerfreulich.

Für eine Verstärkung des Heeres ist man bei
allen Parteien; allein mehr und mehr beginnt
sich in weiteren Kreisen die Überzeugung Bahn
zu brechen, dass die Einwirkung der

Vorlage im Auslande, und speziell
b e i den ü b r igen Heeren des
Dreibundes, eine der Solidität des G e -

füges der D r ei bu n d s - Ar m een mit
der allgemeinen Einführung der
zweijährigen Dienstzeit sehr
nachteilige werden würde. Sowohl für Italien
wie für Österreich-Ungarn kann es schon heute
als feststehend gelten, dass dort, sobald die
deutsche Militärvorlage zur Annahme gelangt,
die zweijährige Dienstzeit eingeführt werden wird.
Die betreffenden organisatorischen Entwürfe sind
beiderseits bereits in der Bearbeitung begriffen,
vielleicht schon vollendet. Auch von anderer
Seite wurde bereits auf diese Konsequenz der
Einführung der zweijährigen Dienstzeit bei den

übrigen Dreibundsheeren hingewiesen und die
Nachteile betont, welche den Dreibundsheeren
aus dieser Verkürzung ihrer kriegsgemässen Schulung

erwachsen müssen. Die deutscherseits
gebotenen Kompensationen, d. h. die 4. Bataillone,
werden von vielen Seiten für unzureichende
gehalten und darauf verwiesen, dass Italien und
Österreich-Ungarn nicht in der Lage noch seitens
ihrer Parlamente gewillt sein werden, derartige
überaus kostspielige Kompensationen zu gewähren.
Bereits erörtert man in Österreich-Ungarn die
Konsequenzen der Einführung der Zweijährigen
Dienstzeit für das österreichisch-ungarische Heer
in der fachmännischen Presse, und gelangt zu
ähnlichen Forderungen wie die deutscherseits

aufgestellten; allein man dürfte sich sehr täuschen,
wenn man dort darauf rechnete, dass die

Delegationen ein Ordinarium von 33 Millionen Gulden
mehr für das Heer und ein Extra-Ordinarium
von 35 Millionen Gulden für dasselbe, nebst den
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